
    
 
LANDKREIS CHAM 

 

 

Niederschrift zur 16. Sitzung des Kreisausschusses 

 
 

 Sitzungstermin: Montag, den 11.11.2024 

 Sitzungsbeginn: 09:00 Uhr 

 Sitzungsende: 10:10 Uhr 

 Ort, Raum: Großer Sitzungssaal des Landratsamtes 

Zu dieser Sitzung wurden geladen: 

 

 Landrat 

Herr Franz Löffler CSU  
 

 stv. Landrat 

Herr Sandro Bauer Grenzfahne  
 

 Fraktionsvorsitzender 

Herr Markus Ackermann GLLW  
Herr Stefan Baumgartner CSU  

Frau Karin Bucher FWSL  
Herr Markus Hofmann FW  

Herr Karl Holmeier CSU  
Herr Wolfgang Kerscher SPD  
Frau Andrea Leitermann Grüne  

Herr Michael Multerer HBL  
Herr Max Schmaderer FCWG  

Herr Josef Lankes      AfD 

 

 Kreisräte 

Frau Barbara Haimerl CSU  
 

 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn die Beschlussfähigkeit im Ausschuss fest. Die ordnungsgemä-
ße Ladung ergibt sich aus der anliegenden Anwesenheitsliste, diese ist Bestandteil der Nieder-

schrift. 



   

 

 
Tagesordnung: 

 

 

I. Öffentliche Sitzung 

 1  Genehmigung der Niederschrift über die Kreisausschusssitzung vom 15.07.2024 
Vorlage: BüroLR/098/2024 

  

 2  Vollzug des Kreishaushalts 2024; Finanzbericht zum 31.08.2024 
Vorlage: Sg. 91/032/2024 

  
 3  Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wett-

bewerben 

Vorlage: Sg. 91/029/2024 
  

 4  Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungs-
maßnahmen der Feuerwehren 
Vorlage: Sg. 91/030/2024 

  
 5  Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2024, soweit es sich nicht um Globalzu-

schüsse handelt (Einzelzuschüsse) 
Vorlage: Sg. 91/031/2024 

  

 6  Zuweisung des Jahresergebnisses 2023 des Sachgebietes Mobilität zum Eigenkapital 
(Allgemeine Rücklage) und Abschlagszahlung 2024 

Vorlage: Sg. 43/061/2024 
  
 7  Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; 

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an 
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2023 

Vorlage: Sg. 92/039/2024 
  
 8  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

  
 

 



   

 

Protokoll 

 
 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die Kreisausschusssitzung vom 

15.07.2024 

Vorlage: BüroLR/098/2024 

 

 
 

Sachverhalt: 

 
Der Bayerische Landtag hat am 24. Juli 2023 eine Kommunalrechtsnovelle 2023 beschlossen. In 

dieser Novelle wurde unter anderem auch eine Änderung der Landkreisordnung in einer Reihe 
von Einzelfragen auf den Weg gebracht, welche zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind. 

 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 seine Geschäftsordnung an die sich ergeben-
den Änderungen angepasst. So sind nun seit Beginn des Jahres 2024 nach § 26 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung die Niederschriften von den jeweiligen Beschlussgremien zu genehmigen.  
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss genehmigt die Niederschrift über die am 15.07.2024 stattgefundene Sitzung. 

 
 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
 11 
 11 

  0 
 

 
 
 

TOP 2 Vollzug des Kreishaushalts 2024; Finanzbericht zum 31.08.2024 

Vorlage: Sg. 91/032/2024 

 
 
Sachverhalt: 

 
Siehe beiliegende Präsentation. 

Anwesende Stimmberechtigte:  
Für den Beschluss: 

Gegen den Beschluss: 



   

 

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 

 
 



   

 

 
 
 

 
 



   

 

 
 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 
 

 



   

 

Beschlussvorschlag: 

 
1) Der Kreisausschuss nimmt vom Finanzbericht 2024 ohne Einwendungen Kenntnis. 

 
2) Hiernach ist im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt laufender Verwaltungstätigkeit mit einer 

Ergebnisverbesserung von ca. 340.000 € zu rechnen. Im Finanzhaushalt investiv zeichnen 
sich keine größeren Mehr- oder Minderausgaben ab bzw. können geringfügige Mehrausga-
ben durch Minderausgaben bei anderen Maßnahmen kompensiert werden.  

  
3) Damit ist derzeit insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von ca. 340.000 € zu erwarten. Die 

liquiden Mittel des Landkreises erhöhen sich ggf. entsprechend. Der endgültige Finanzmit-
telüberschuss in der Finanzrechnung 2024 wird -wie üblich- bei der Haushaltsplanung 2025 
berücksichtigt. Ein positives Jahresergebnis kommt also ggf. den Gemeinden unmittelbar 

wieder zu Gute. 
 

4) Im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Erträge (ca. 155,9 Mio. €) sind die sich abzeichnen-
den Abweichungen nicht wesentlich. Es ist auch nicht vorgesehen, für bisher im Kreishaus-
halt nicht veranschlagte Investitionen Ausgaben zu leisten. Eine Berichtspflicht an den Kreis-

tag und eine Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gem. Art. 62 Abs. 2 LkrO sind so-
mit im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

 
 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 

 11 
 11 
  0 

 
 

 
TOP 3 Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für Ortsverschönerungen mit verschiede-

nen Wettbewerben 

Vorlage: Sg. 91/029/2024 

 

 

Sachverhalt: 

 

Für die Förderung der Ortsverschönerung im Landkreis Cham mit verschiedenen Wettbewerben 
steht im Haushaltsjahr 2024 folgender Globalzuschuss zur Verteilung zur Verfügung: 

 
Haushaltsmittel 2024     5.000 € 
 

 
 

 

Anwesende Stimmberechtigte:  
Für den Beschluss: 
Gegen den Beschluss: 



   

 

Gesetzliche Zuständigkeit: 

 
Der Landkreis hat keine spezielle gesetzliche Zuständigkeit, Maßnahmen der Ortsverschönerung 

bzw. einschlägige Wettbewerbe aus dem Umlagesoll zu fördern. Diese Aufgabe kann der Land-
kreis nur im überregionalen Sinne im Rahmen der Pflege der Gartenkultur nach Art. 51 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 3 LKrO finanziell unterstützen. Allerdings soll sich dabei der Landkreis einschränken 
und nur wichtige und landkreisweit bedeutsame Maßnahmen fördern. Grundsätzlich ist die Auf-
gabe der örtlichen Kulturpflege nach Art. 83 Abs. 1 BV und Art. 57 Abs. 1 GO der Gemeinde als 

Aufgabe im eigenen Wirkungskreis zuzuordnen. 
 

 
Verteilungsvorschlag: 

 

Dem Sachgebiet Gartenkultur und Landespflege stehen für Ortsverschönerungen mit verschiede-
nen Wettbewerben im Jahr 2024 Mittel mit einer Gesamtsumme von 5.000 Euro zur Verfügung.  

 
Dieser Betrag wird wie folgt verwendet: 
 

1. Bereits angefallene Kosten   
Pflanzmaßnahmen Bezirksentscheid 2024        3.675,00 € 

 
2. Prämien für die Teilnehmer des Bezirksentscheids 2024 
       Kreissieger Walderbach und Hiltenbach à 500,00 €            1.000,00 € 

       
3.   Pflanzmaßnahmen für 2025             325,00 € 

    
 

      5.000,00 € 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 

 
Dem Verteilungsvorschlag des Sachgebiets Gartenkultur und Landespflege für Mittel für Orts-

verschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben wird zugestimmt. Die Prämien für die Sieger 
des letztjährigen Kreisentscheids und für die Sonderpreisträger können ausbezahlt werden. 
 

 

Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
 

 11 

 11 
  0 

 

Anwesende Stimmberechtigte:  

Für den Beschluss: 
Gegen den Beschluss: 



   

 

 
 

TOP 4 Verteilung der Kreiszuschüsse 2024  für die landkreisweit bedeutsamen Be-

schaffungsmaßnahmen der Feuerwehren 

Vorlage: Sg. 91/030/2024 

 
 
Sachverhalt: 

 
Für die Förderung der landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren im 

Landkreis Cham steht im Haushaltsjahr 2024 folgender Globalzuschuss zur Verteilung zur Ver-
fügung: 
 

Haushaltsmittel 2024: 
 

10.000,00 € 

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 209.889,33 € 
  
Summe: 219.889,33 € 

 
Für bereits in den Jahren 2022 und 2023 bewilligte Beschaffungen, die erst 2024 ausgeliefert 

wurden, wurden bisher bzw. werden bereits 133.595 € ausbezahlt. Demnach stehen noch ca. 
86.290 € zur Verfügung, die für die in der Anlage aufgeführten Fahrzeuge Nr. 2, 4, 6 und 7 ver-
wendet werden. 

 
Gesetzliche Zuständigkeit: 

 

Während die Gemeinden als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis für den abwehrenden 
Brandschutz und den technischen Hilfsdienst zuständig sind (Art. 1 Bayerisches Feuerwehrge-

setz-BayFwG), haben die Landkreise als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis in den Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich er-

forderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder hierfür 
Zuschüsse zu gewähren (Art. 2 BayFwG). 
 

Förderung: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.07.1997 beschlossen, dass für die Förderung der land-
kreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren Kreiszuschüsse bewilligt 
werden können, erstmals ab dem Kalenderjahr 1997. 

 
Gemäß den vom Kreistag in seiner Sitzung am 03.04.2009 beschlossenen Förderrichtlinien 

beläuft sich der Kreiszuschuss auf 35 % der staatlichen Förderung des Freistaates Bayern. Der 
Eigenanteil der Gemeinde muss mindestens die gleiche Höhe wie der Kreiszuschuss betragen. 
 

Seit 01.01.2017 gilt für die Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen eine Zuwendung in Höhe 
von 55 % der staatlichen Festbetragsförderung. Die Zuwendung ist hier so zu bemessen, dass 

mindestens 10 % als Eigenanteil für die Kommune verbleibt. 
 
In begründeten Einzelfällen (siehe 5.2 Abs. 3 der Richtlinien für Zuwendungen des Landkreises 

Cham an die Gemeinden zur Förderung von Beschaffungen für die Feuerwehren) kann auch die 
Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen mit einem Anschaffungswert von mindestens 20.000 

Euro mit 10 v.H. der Anschaffungskosten bezuschusst werden. 



   

 

Diese Förderung ist allerdings auf Fahrzeuge mit besonderer überörtlicher Bedeutung 
beschränkt, wie z.B. Drehleitern, Tanklöschfahrzeuge und Versorgungs-Lkw. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die Bedarfsnotwendigkeit in jedem Einzelfall durch die 

Feuerwehrführungskräfte detailliert begründet wird. Gebrauchtfahrzeuge dieser Art wurden 
dieses Jahr nicht angeschafft und sind demnach nicht im Verteilungsvorschlag enthalten. 

 

Verteilungsvorschlag Beschaffungsmaßnahmen: 
 

Das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz hat im Einvernehmen mit Herrn Kreisbrandrat 
Michael Stahl den beiliegenden Verteilungsvorschlag erarbeitet.  

Zugleich hat Herr Kreisbrandrat bestätigt, dass alle Fahrzeuge über die Gemeindegrenze bzw. 15 
km-Grenze hinaus eingesetzt werden, in die Alarmplanung eingebunden sind und die Beschaf-
fungen jeweils mit ihm im Vorfeld abgestimmt wurden. 

 
Betriebskostenzuschuss für Verwaltungssoftware FireManager 

 
Im Jahr 2024 führt der Kreisfeuerwehrverband Cham für seine Mitgliedsfeuerwehren die neue 
Feuerwehrverwaltungssoftware FireManager ein. Damit soll eine landkreisweit einheitliche Lö-

sung für die 190 Feuerwehren geschaffen werden. Da die neue Softwarenlösung um ca. 30% 
teurer sein wird als MP Feuer, haben sich die Feuerwehren zur Zuzahlung zu je einem Drittel 

geeinigt. Was bedeutet, dass die anfallenden Gesamtkosten künftig durch 3 Beteiligte geteilt 
werden (1/3 Nutzerfeuerwehr, 1/3 Kreisfeuerwehrverband Cham, 1/3 Landkreis Cham). Der 
Kreisfeuerwehrverband beantragte wie in den Vorjahren einen Zuschuss in Höhe von jährlich 

6.000 € zur Deckung der anfallenden Kosten in Jahr 2024. 
 

Gesamtaufwendungen des Landkreises für den Brand- und Katastrophenschutz und die 

Feuerwehren: 

 

Der Landkreis Cham wendet für den Brand- und Katastrophenschutz 
sowie für die Förderung der Feuerwehren im Jahr 2024 wiederum er-

hebliche Beträge auf: 
  
 im Ergebnishaushalt 324.300,00 € 

 für Beschaffungsmaßnahmen (Haushaltsansatz 2024) 220.000,00 € 
 für die Feuerwehren als Kreiszuschüsse insgesamt (s. Anlage) 335.037,50 € 

 
  
 Zuschuss laufender Betrieb für Verwaltungssoftware 6.000,00 € 

  
  

Summe insgesamt: 885.337,50 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 

 
1. Dem Verteilungsvorschlag wird zugestimmt. 

 
2. Die Zuschüsse in Höhe von 351.617,50 € können entsprechend dem Verteilungsvor-

schlag ausbezahlt werden, soweit 2024 Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

 
3. Die jährlichen Kosten für Wartung und Unterhalt der Software FireManager des Kreis-

feuerwehrverbandes werden mit einem Zuschuss in Höhe von 6.000 € gefördert. 
 

4. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich 6.400 € 

werden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. 
 

 
Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
 11 

 11 
  0 
 

 
 

 
 

TOP 5 Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2024, soweit es sich nicht um 

Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) 

Vorlage: Sg. 91/031/2024 

 
 
Sachverhalt: 

 
Im Kreishaushalt 2024 stehen für die freiwilligen Leistungen (Kreiszuschüsse) folgende Haus-

haltsmittel zur Verfügung: 804.600 € 
 
Davon entfallen auf 

zulässige Kreiszuschüsse: 676.100 € 
unzulässige Kreiszuschüsse: 128.500 € 

 
 

 

 

 

 

Anwesende Stimmberechtigte:  

Für den Beschluss: 
Gegen den Beschluss: 



   

 

 

Entwicklung der Kreiszuschüsse insgesamt im Landkreis Cham seit 1997: 

 

 Rechnungsjahr 1997 959.925,70 € 
 Rechnungsjahr 1998 1.193.285,06 € 

 Rechnungsjahr 1999 1.050.831,36 € 
 Rechnungsjahr 2000 1.161.814,47 € 
 Rechnungsjahr 2001 962.898,76 € 

 Rechnungsjahr 2002 963.527,29 € 
 Rechnungsjahr 2003 868.120,45 € 

 Rechnungsjahr 2004 664.092,15 € 
 Rechnungsjahr 2005 635.784,12 € 
 Rechnungsjahr 2006 666.805,53 € 

 Rechnungsjahr 2007 627.438,07 € 
 Rechnungsjahr 2008 631.683,82 € 

 Rechnungsjahr 2009 653.765,28 € 
 Rechnungsjahr 2010 852.833,75 € 
 Rechnungsjahr 2011 759.835,90 € 

 Rechnungsjahr 2012 731.926,12 € 
 Rechnungsjahr 2013 803.086,36 € 

 Rechnungsjahr 2014 877.736,25 € 
 Rechnungsjahr 2015 680.250,00 € 
 Rechnungsjahr 2016 707.650,00 € 

 Rechnungsjahr 2017 752.050,00 € 
 Rechnungsjahr 2018 846.100,00 € 

 Rechnungsjahr 2019 704.200,00 € 
 Rechnungsjahr 2020 772.350,00 € 
 Rechnungsjahr 2021 640.850,00 € 

 Rechnungsjahr 2022 885.300,00 € 
 Rechnungsjahr 2023 841.150,00 € 

 
 
Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 (130.946 Einwohner) ergibt sich beim Ansatz 

von 804.600 Euro für das Jahr 2024 ein Betrag von 6,14 Euro / Einwohner. 
 



   

 

 
Einzelzuschüsse: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.02.2024 freiwillige Leistungen in Höhe von 804.600 
Euro beschlossen, zusätzlich sind noch Haushaltsreste aus den Vorjahren vorhanden. Darin sind 

sog. Globalzuschüsse enthalten, deren Aufteilung auf einzelne Zuschussempfänger aufgrund der 
eingegangenen Anträge am Jahresende erfolgt, sowie Einzelzuschüsse. Die Auszahlung der 
haushaltsmäßig genehmigten Zuschüsse muss nach der Geschäftsordnung vom Kreistag noch 

freigegeben werden.  
 

Bei den Globalzuschüssen erfolgt die Vorberatung entsprechend der Zuständigkeit in den ver-
schiedenen Ausschüssen. Die Einzelzuschüsse sind in der Anlage aufgeführt. Die Summe der 
Einzelzuschüsse beträgt 569.700 Euro. 

 
Die Einzelzuschüsse werden auf Antrag und maximal in Höhe des Haushaltsansatzes ausbezahlt. 

Die Kämmerei überprüft jeweils, ob die Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen (Antrag mit 
Kosten-/ Finanzierungsplan, Nachweis, Verwendung). 
 

Kreiszuschüsse, die nicht ausbezahlt werden können und in der Vermögensrechnung veran-
schlagt sind, werden grundsätzlich als nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das 

nächste Jahr übertragen. 
 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.11.1995 beschlossen, dass für alle Kreiszuschüsse, die 

den Betrag von 5.000 DM übersteigen, Verwendungsnachweise mit Rechnungsbelegen vorgelegt 
werden müssen, die vom Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft werden. 

 
Der Nachweis über die Verwendung der Kreiszuschüsse wurde zur Erleichterung und Entlastung 
ab dem 01.01.2017 neu geregelt, mit Beschluss des Kreistages vom 04.11.2016. In Absprache 

mit dem Kreisrechnungsprüfer wurde für den Nachweis der Verwendung aller Kreiszuschüsse 
folgende Vorgehensweise abgesprochen: 

 
    Bis    500,00 € einfache Bestätigung der Verwendung 
500,01 € bis 4.999,99 € Verwendungsnachweis mit Kostennachweisen (Zahlungslisten) zur 

Prüfung durch die Verwaltung 

ab 5.000,00 € Verwendungsnachweis mit Rechnungsbelegen und je nach An-

forderung Einnahmenüberschussrechnung, GuV-Rechnung 

zur Prüfung durch den Kreisrechnungsprüfer. 

 

Sollte eine andere öffentliche Stelle die Maßnahme ebenfalls fördern (Freistaat Bayern, Kul-
turfonds, ESF etc.) und liegt ein entsprechender geprüfter Verwendungsnachweis dieser Stelle 

vor, ist dies im Rahmen der Prüfung der Kreiszuschüsse ebenfalls ausreichend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 

 
1. Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufstellung der im Kreishaushalt 2024 beschlossenen 

Einzelzuschüsse in Höhe von 569.700 Euro und genehmigt deren Auszahlung. 
 

2. Falls eine Auszahlung der Zuschüsse nicht oder nicht in der freigegebenen Höhe möglich ist, 

wird der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln in der Vermö-
gensrechnung zugestimmt. 

 
 
 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
 11 
 11 

  0 
 

 
 

TOP 6 Zuweisung des Jahresergebnisses 2023 des Sachgebietes Mobilität zum Eigen-

kapital (Allgemeine Rücklage) und Abschlagszahlung 2024 

Vorlage: Sg. 43/061/2024 

 
 
Sachverhalt: 

 
Mit Kreistagsbeschluss vom 23.10.2020 wurde die ÖPNV Organisation einschließlich der ho-

heitlichen Schülerbeförderung mit Wirkung zum 01.01.2021 an den kommunalen Eigenbetrieb 
der Kreiswerke Cham übertragen. Gleichzeitig wurde ein Betrauungs- bzw. Beleihungsakt be-
schlossen, in dem der finanzielle Ausgleich zwischen dem Eigenbetrieb und dem Landkreis ge-

regelt ist.  
 
Gemäß § 4 Absatz 2 hat der Landkreis für die betrauten und beauftragten Leistungen einen soge-
nannten Soll-Ausgleich gemäß Trennungsrechnung vorzunehmen. In der gesondert erstellten 
Gewinn- und Verlustrechnung 2023 für das Sachgebiet Mobilität wurde ein Verlust von 
2.277.102,20 € ausgewiesen. Dieser Betrag soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. 
 
Der Landkreis hat dem Eigenbetrieb zur Liquiditätssicherung einen vorläufigen Betrag von 

2.001.623,58 € für 2023 zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

Anwesende Stimmberechtigte:  
Für den Beschluss: 

Gegen den Beschluss: 



   

 

Dieser wird endgültig wie folgt verwendet: 

 
      794.110,86 € Vortrag aus 2022 

   2.001.623,58 € Auszahlungen Landkreis 
       -16.111,20 € Zuschuss Umweltabo 

   -14.209,72 € Förderung E-Kleinbusse 

     -106.564,37 € Abrechnung Allgemeine Vorschrift 2022/2023 

       -16.254,59 € Förderung von Haltestellen 

       -17.759,67 € Fahrradmitnahme Länderbahn 

 

  2.624.834,89 € Zwischensumme  

 -2.277.102,20 € Verlustausgleich Mobilitätszentrale für 2023 in 2024 

 

   347.732,69 € Vortrag als Abschlagszahlung für 2024 

 

 

Fazit: 

 

 Der Landkreis Cham gleicht das vom BKPV testierte Betriebsergebnis der Mobilitäts-
zentrale für 2023 in Höhe von 2.277.102,20 € vollständig aus. 

 

 Die sonstigen vom Landkreis zu finanzierenden Leistungen für Haltestellen-
Infrastruktur, Umwelt-Abo, Fahrradmitnahme, Jugend-/Sozial- und Seniorenticket, 

usw. belaufen sich auf 170.899,55 €. 

 

 Der Restbetrag von 347.732,69 € wird nicht erstattet, sondern wird auf künftige Aus-
gleichszahlungen angerechnet. 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss beschließt die Zuweisung eines Teilbetrags von 2.277.102,20 € aus dem Li-

quiditätsausgleich 2023 und dem Vortrag aus 2022 zur Deckung des Jahresergebnisses 2023 des 
Sachgebietes Mobilität zum Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) mit Datum 30.11.2024. 
 
Die Überkompensation von 347.732,69 € wird vom Landkreis Cham auf die künftigen Aus-
gleichszahlungen angerechnet. 

 
 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 11 

 11 
  0 

Anwesende Stimmberechtigte:  

Für den Beschluss: 
Gegen den Beschluss: 



   

 

 
TOP 7 Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; 

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 

5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2023 

Vorlage: Sg. 92/039/2024 

 
 
Sachverhalt: 

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Berichtspflicht 

1.1 Gesetzliche Grundlagen und Zielsetzungen 

Die Grundlage für die Erstellung des Beteiligungsberichts bildet der Art. 82 Abs. 3 LkrO, der die 
jährliche Erstellung auch für den Landkreis Cham verbindlich vorschreibt. Dies soll vor allem 
der Transparenz der öffentlichen Verwaltung in der Öffentlichkeit dienen und zugleich offen 

legen welche kommunalen Aufgaben mit Hilfe privatrechtlicher Ausgliederungen erfolgen. 
 

Der Beteiligungsbericht soll mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

 Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 

 Beteiligungsverhältnisse, 

 Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, 

 Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans im Sinne von 
§ 285 Nr. 9 Buchst. a HGB, wenn eine kommunale Mehrheitsbeteiligung vorliegt (i.S.d. § 53 
HGrG „...Mehrheit der Anteile...mindestens der vierte Teil der Anteile und ... zusammen mit 
anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile“), 

 Ertragslage und 

 Kreditaufnahmen. 
 

1.2 Berichtspflichtige Beteiligungen 

Berichtspflichtig sind solche Unternehmen, die in einer Rechtsform des Privatrechts geführt 
werden und bei denen der Landkreis mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Hierbei sind nur 
solche Beteiligungen aufzuführen, bei denen der Landkreis mittelbar oder unmittelbar mindes-

tens mit 5 % der Anteile beteiligt ist. 
 

1.3 Aufbereitung der Daten 

Die Angaben, Zahlen und Daten stammen aus den Unterlagen, Berichten (Bilanzen, GuV-
Rechnungen, Prüfungsberichten) der Unternehmen, die alljährlich vorzulegen sind. Die Informa-

tionen wurden durch die Kreiskämmerei entsprechend obiger Anforderungen (siehe 1.1) aufbe-
reitet. 

 
Ein Teil der Angaben zu den Unternehmen stammt aus den Eintragungen im Handelsregister 
bzw. den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag bzw. der entsprechenden Satzung. 

 
 

Die vollständige Fassung des Beteiligungsberichts 2023 samt aufbereitetem Zahlenmaterial 

und Grafik finden Sie als Anlage beigefügt. 

 

 



   

 

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 
 
 
 



   

 

 



   

 

 
 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
 
 

 



   

 

 
 
 



   

 

 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 

Beschlussvorschlag 

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 
 
Der Bericht der Verwaltung über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer 

Rechtsform des Privatrechts für das Jahr 2023, an denen eine mindestens 5 %-ige Beteiligung 
besteht, wird ohne Vorbehalt zur Kenntnis genommen und der öffentlichen Bekanntmachung 

zugestimmt. 
 

 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wurde zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
 11 
 11 

  0 
 

 

Anwesende Stimmberechtigte:  
Für den Beschluss: 

Gegen den Beschluss: 



   

 

 
TOP 8 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

 
Keine Vorgänge! 

 
 
 



   

 

 
 
Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 10:10 Uhr. 

 
 

 
Cham, 18. Dezember 2024 
 

 
Die Protokollführerin:  Der Vorsitzende: 

 
 
 

 

  

Raab 
Verwaltungssekretärin 

 Löffler 
Landrat 
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